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RS OGH 1995/2/27 1Ob30/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.1995

Norm

WRG §15 Abs1

WRG §117

ZPO §14 C

Rechtssatz

Gekoppelt Fischereiberechtigte können ihre Ansprüche im Entschädigungsverfahren nach § 15 Abs 1 letzter Satz und §

117 WRG unabhängig von der Geltendmachung von Ansprüchen durch die übrigen (gleichberechtigten)

Fischereiberechtigten durchsetzen. Sie bilden bei der Antragstellung an das Gericht und im anschließenden

gerichtlichen Verfahren keine einheitliche Streitpartei.
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